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Regelwerke I Übersicht

DIN EN 12056 Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden       (2001-01) 

DIN 1986-100 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke (2016-12)

DIN EN 752 Entwässerungsanlagen außerhalb von Gebäuden (2017-07)
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Regelwerke I Zusammenspiel 

DIN EN 12056 treffen zunächst globale Aussagen zu:

 Berechnung von Regenspende

 Dachrinnen 

 Fallleitungen 

 Entwässerungssystemen

DIN 1986-100 regelt weiterführend national:

 die Berechnung der anfallenden Regenspende 

 die Berechnung der Notüberläufe, aber auch

 Bestandteile des Entwässerungssystems (Grundleitungen ...)
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DIN EN 12056

Die auf Dächern anfallende Regenspende ist in DIN EN 12056-3 nach folgender 
Formel zu bemessen:

Q = r x A x C x Sicherheitsfaktor (aus Tabelle 2)

Dabei sind: Q = Regenwasserabfluss je Sekunde (l/s)
r =  Berechnungsregenspende je Sekunde und Ha  (l/(s x m²)) 

nach Tabelle 1
C = Abflussbeiwert
A = wirksame Niederschlagsfläche in Quadratmeter (m²)

Nach DIN 1986-100 regnet es Deutsch-national leicht anders als 
europaweit:

Q = r(D, T) x C x A x 1/10.000

Dabei sind: Q = Regenwasserabfluss je Sekunde (l/s)
r =  Berechnungsregenspende je Sekunde und Ha  (l/(s x m²)) 

nach Tabelle 1
Cs = Spitzenabflussbeiwert
Cm = mittlerer Abflussbeiwert (zur Berechnung bei Rückhaltungen)
A = wirksame Niederschlagsfläche in ha
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DIN EN 12056

Die wirksame Niederschlagsfläche A in Quadratmeter (m²) errechnet sich entweder:

ohne Windeinwirkung oder mit Windeinwirkung

A = LR x BR

Bild 1: Dachabmessung   Tabelle 3: Wirksame Dachfläche
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DIN 1986-100 I Abflussbeiwerte
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Abflussbeiwerte für Dächer

Auszug aus DIN 1986-100; Tabelle 9



DIN EN 12056 I Sicherheitsfaktor
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Der Sicherheitsfaktor für die 

Dachentwässerung ist 

entwässerungsart- und 

nutzungsabhängig und in Tabelle 2 

vorgegeben.



DIN EN 12056

Vorgehängte Dachrinnen sind auf Grundlage von 

 Regenspende

 Dachfläche

 Abflussbeiwert- und 

 Sicherheitsbeiwert 

mit 10%-iger Sicherheit zu bemessen: QL = 0,90 x QN

Darin sind: QL  = das Abflussvermögen „kurzer“ Dachrinnen 

(„kurze“ Dachrinnen: L < 50 x Sollwassertiefe nach Punkt 5.1.6)

QN = das Nennabflussvermögen der Dachrinne
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DIN EN 12056

Das Abflussvermögen der Dachrinnen bestimmt sich über den Füllungsquerschnitt der Rinne aus der 

Grafik in Bild 3 der DIN EN 12056-3.
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DIN EN 12056

Sind Dachrinnen gleichmäßig im Gefälle verlegt, so kann ihr Abflussvermögen mit einem Faktor aus 
Tabelle 6 erhöht werden. 

Gekürzter Auszug aus Tabelle 6
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DIN 1986-100 I Grundleitungen – 5. Planung von Grundstücksentwässerungen

5.3 Regenwasseranlagen

5.3.1 Planungsanforderungen

 Als [… Planungsgrundlage] muss festgestellt werden, welcher Abfluss in die Kanalisation eingeleitet 

werden darf. 

 Wenn eine Beschränkung des Volumenstroms für die Einleitung in ein Gewässer oder die Kanalisation 

festgelegt ist, muss eine Niederschlagswasserrückhaltung auf dem Grundstück geplant werden. 

 Das Differenz-Regenwasservolumen zwischen der Berechnungsregenspende und dem zulässigen 

Abfluss in die Kanalisation muss auf dem Grundstück vorübergehend kontrolliert zurückgehalten 

werden. 

 Die Entwässerung von Flächen unterhalb der Rückstauebene […] wie Lichtschächte, Garageneinfahrten 

und Innenhöfe muss unter Berücksichtigung des Jahrhundertregens erfolgen.
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DIN 1986-100 I Grundleitungen – 5. Planung von Grundstücksentwässerungen

5.3.1 Planungsanforderungen

Niederschlagswasser darf planmäßig nicht auf öffentliche Verkehrs- bzw. Wegeflächen abgeleitet 

werden. 

Jede Dachfläche bzw. jeder durch die Dachkonstruktion vorgegebene Tiefpunkt muss über eine 

Notentwässerung verfügen. Bei planmäßig vorgesehener Niederschlagrückhaltung auf dem Dach kann 

auf eine Notentwässerung verzichtet werden. Die Dachflächen sind in diesem Fall mindestens bis zur 

Überflutungshöhe abzudichten. 

Die aus den Aufstauhöhen resultierenden Lasten sind bei der statischen Bemessung der Dach- und 

Tragkonstruktion zu berücksichtigen. 

Wörtliches Zitat aus DIN 1986-100:

Niederschlagswasser, auch von kleinen Dachflächen, Balkonen usw., darf im Gegensatz zu DIN EN 

12056-3:2001-01, 6.4 nicht in Schmutzwasserfallleitungen eingeleitet werden. 
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DIN 1986-100 I Grundleitungen – Planung von Grundstücksentwässerungen

5.7 Frosteinwirkung

 Außerhalb von Gebäuden sind Entwässerungsleitungen und Geruchverschlüsse in frostfreier Tiefe 

einzubauen. Diese ist entsprechend den örtlichen klimatischen Verhältnissen gegebenenfalls in 

Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde festzulegen. Die Überdeckung (Verlegetiefe) sollte 

mindestens 800 mm betragen. 

5.8 Geruchsverschlüsse

 Jede Ablaufstelle ist mit einem Geruchverschluss zu versehen. Von dieser Festlegung sind 

ausgenommen: 

a) Ablaufstellen für Regenwasser, die an Regenwasserleitungen im Trennverfahren angeschlossen 

sind; 

b) Ablaufstellen für Regenwasser, die an Regenwasserleitungen im Mischverfahren angeschlossen sind, 

wenn die Ablaufstellen mindestens 2,00 m von Fenstern und Türen von Aufenthaltsräumen 

entfernt sind oder die Leitungen Geruchverschlüsse an frostfreier Stelle erhalten.
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DIN 1986-100 I Grundleitungen – Planung von Grundstücksentwässerungen

5.8.2.2 Dachflächen – Dächer in Massivbauweise

 Flachdächer in Massivbauweise müssen die durch Überflutung oder durch planmäßige Rückhaltung von 

Niederschlagswasser entstehenden Belastungen sicher aufnehmen können. 

 Für den erforderlichen Standsicherheitsnachweis sind dem Tragwerksplaner die zu 

berücksichtigenden Wasserstände anzugeben.

 Bei Dächern in Massivbauweise, bei denen Niederschlagswasserrückhaltung planmäßig vorgesehen 

und statisch nachgewiesen ist, kann auf Notentwäs-serungen verzichtet werden. 

5.8.2.3 Dachflächen – Dächer in Leichtbauweise

 Bei Dächern in Leichtbauweise müssen Notentwässerungen vorgesehen werden. 

 Die zusätzliche Belastung aus einer Überflutung bis zur Höhe einer gesicherten freien 

Notentwässerung muss im Standsicherheitsnachweis für das Bauwerk berücksichtigt sein. 

 Dem Tragwerksplaner sind die zu berücksichtigenden Wasserstände anzugeben. 
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DIN 1986-100 I Grundleitungen – Planung von Grundstücksentwässerungen

5.9 Notentwässerung

 Die Notentwässerung darf nicht an die Entwässerungsanlage angeschlossen werden, sondern muss 

mit freiem Auslauf auf schadlos überflutbare Grundstücksflächen entwässert werden. 

 Von jedem Dachablauf aus muss ein freier Abfluss auf der Dachabdichtung zu einer Notentwässerung 

mit ausreichendem Abflussvermögen vorhanden sein. 

 Lässt die Dachgeometrie eine freie Notentwässerung über die Fassade nicht zu, muss zur 

Sicherstellung der Notentwässerungsfunktion ein zusätzliches Leitungssystem mit freiem Auslauf auf 

das Grundstück diese Aufgabe übernehmen. 
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DIN 1986-100 I Grundleitungen – Planung von Grundstücksentwässerungen

5.10 Balkone und Loggien

 Die Notentwässerung darf nicht an die Entwässerungsanlage angeschlossen werden, sondern muss 

mit freiem Auslauf auf schadlos überflutbare Grundstücksflächen entwässert werden. 

 Von jedem Dachablauf aus muss ein freier Abfluss auf der Dachabdichtung zu einer Notentwässerung 

mit ausreichendem Abflussvermögen vorhanden sein. 

 Lässt die Dachgeometrie eine freie Notentwässerung über die Fassade nicht zu, muss zur 

Sicherstellung der Notentwässerungsfunktion ein zusätzliches Leitungssystem mit freiem Auslauf auf 

das Grundstück diese Aufgabe übernehmen.

 Wenn Dritte nicht beeinträchtigt werden, darf das Niederschlagswasser auch direkt über Wasserspeier 

oder Tropfleisten auf das Grundstück abgeleitet werden. 
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DIN 1986-100 I Grundleitungen – Planung von Grundstücksentwässerungen

6. Verlegen von Rohrleitungen

6.1.3 Sicherung der Rohrleitungen gegen Auseinandergleiten 

 Bei Rohrleitungen mit nicht längskraftschlüssigen Verbindungen, in denen planmäßig Innendruck 

herrscht oder durch Überlastung Innendruck entstehen kann, sind die Rohre – vor allem bei 

Richtungsänderungen – gegen Auseinandergleiten und Ausweichen aus der Rohrachse durch 

geeignete Maßnahmen zu sichern. 

 Die Stützweiten der Rohrleitungen sowie Maßnahmen gegen Auseinandergleiten und Ausweichen aus 

der Achse sind entsprechend den Verlegeanleitungen der Hersteller der Rohrsysteme festzulegen 
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DIN 1986-100 I Grundleitungen – Planung von Grundstücksentwässerungen

14. Bemessung

14.2 Regenwasseranlagen

 Für die Ermittlung der Berechnungsregenspenden sind die Werte nach KOSTRA-DWD-2010* zu 

verwenden. Für ausgewählte Orte in Deutschland sind in Tabelle A.1 beispielhaft Regenspenden 

angegeben. 

 Die für die Bemessung maßgebende Regendauer ist mit D = 5 min zu berücksichtigen. 

Sicherheitsfaktoren müssen dann nicht mehr berücksichtigt werden. 

 Die Jährlichkeit des Berechnungsregens für die Entwässerung von Dachflächen muss mindestens 

einmal in fünf Jahren (T = 5 a) betragen. 

*KOSTRA = KOordinierte STarkniederschlags-Regionalisierungs-Auswertungen 

http://www.itwh.de/S_kostra.htm
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DIN 1986-100 I Grundleitungen – Planung von Grundstücksentwässerungen

KOSTRA-Software

Prospekt-Screenshot KOSTRA DWD 2010 (Einzelplatz 360,00 €)
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DIN 1986-100 I Gegenüberstellung Jahrhundertregen versch. Fassungen DIN 1986 

Fassung 2016-12 Fassung 2008-05 Fazit:

Der genormte Jahrhundertregen

ändert sich innerhalb von nur

8 Jahren!
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DIN 1986-100 I Grundleitungen – Planung von Grundstücksentwässerungen

14.2.6 Regenwasserabfluss über Notentwässerung 

 Entwässerungs- und Notentwässerungssysteme müssen gemeinsam mindestens das am 

Gebäudestandort über 5 min zu erwartende Jahrhundertregenereignis (𝑟(5,100)) entwässern können. 

 Das Mindestabflussvermögen der Notentwässerung wird nach folgender Gleichung berechnet. 

𝑄Not=𝑟(5,100)−𝑟(D,T)∙𝐶∙𝐴10 000 

 Ist ein außergewöhnliches Maß an Schutz für ein Gebäude notwendig (DIN EN 12056-3, Tab. 2), sollte 

die Notentwässerungseinrichtung allein den Jahrhundertregen r(5,100) entwässern können. 
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DIN 1986-100 I Grundleitungen – Planung von Grundstücksentwässerungen

14.2.6 Regenwasserabfluss über 

Notentwässerung 

 Die Addition der Druckhöhen am 

Dachablauf und an der Notentwässerung 

ergibt die maximal zu erwartende 

Überflutungshöhe auf dem Dach. 

 Die Überflutungshöhe muss mit dem 

Tragwerksplaner abgestimmt werden. 

 Die aus der Überflutungshöhe 

resultierende Flächenlast über dem 

Entwässerungstiefpunkt (Dachablauf) 

darf den statisch zugelassenen Wert für 

die Dachkonstruktion nicht überschreiten. 
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DIN 1986-100, Bild 25 
Prinzipskizze Überflutungshöhen


